
 - 1 - 

Gemeinde Friedeburg  

Der Bürgermeister 
 
 

 
 

 

 
 öffentlich 

 
 
 
Amt/Aktenzeichen/Diktatzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachtragvermerk) 

FB 3 - Planung und Bauen 

63-3 He 

 

 

19.11.2014 2014-140 

 
 

 Beratungsfolge  Sitzungstermin

 Abstimmungsergebnis 
Ja Nein Enthaltung 

Fraktion     

 

Ausschuss für Planung und Umwelt 02.12.2014    

 

Verwaltungsausschuss 10.12.2014    

 
 
Betreff:  

Unterschutzstellung Feuerlöschteich Bentstreek (Antrag Ortsvorsteher Gerbracht vom 

16.09.2014) 

 
Schilderung der Sach- und Rechtslage: 

 

Auf Antrag des Fördervereins Gründerhaus Bentstreek e.V. wurde das vereinseigene Wohn- / 
Wirtschaftsgebäude „Schweinebrücker Weg 1“ in Bentstreek durch das Niedersächsische 
Landesamt für Denkmalpflege im Juni diesen Jahres unter Denkmalschutz gestellt. 
 
Das im Jahr 1922 errichtete „Gründerhaus“ in Bentstreek diente seinerzeit als 
Wirtschaftsgebäude der staatlichen Moorverwaltung. Neben dem Haupthaus gab es noch 
weitere Anlagen, die in der damaligen Zeit genutzt wurden. So wurde der auf der anderen Seite 
der Bentstreeker Straße (L 18) befindliche Feuerlöschteich als Wasserentnahmestätte für 
Strafgefangene genutzt. Dies geschah unter Zuhilfenahme einer Lore und einer Steganlage. 
Reste der Schienen sind bis heute erhalten. 
 
Mit Schreiben vom 16.09.2014 hat Ortsvorsteher Gerbracht beantragt, den Feuerlöschteich 
ebenfalls unter Denkmalschutz stellen zu lassen (siehe Anlage 1). Der Feuerlöschteich befindet 
sich auf einem 998 m² großen Grundstück der Gemeinde Friedeburg. Ein Lageplan ist als 
Anlage 2 beigefügt. 
 
Gemäß Rücksprache mit Herrn Rothlübbers-Tholen vom Nds. Landesamt für Denkmalpflege ist 
eine Nutzung des Feuerlöschteichs nach einer Unterschutzstellung nicht mehr möglich. Nach 
Mitteilung der Feuerwehr wird der Feuerlöschteich nicht mehr zur Entnahme von Löschwasser 
genutzt, da der Teich kaum noch Wasser führt.  
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Beschlussvorschlag: 

 

Dem VA wird vorgeschlagen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der denkmalrechtlichen Unterschutzstellung des Feuerlöschteichs in Bentstreek wird 
zugestimmt / nicht zugestimmt.  
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
- keine - 
 
 
 
 
 
Goetz 
  
 
Anlagenverzeichnis: 
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